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Mantelverordnung (09.07.2021)

- Einführung Ersatzbaustoffverordnung EBV - Artikel 1

- Neufassung Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung 

BBodSchV- Artikel 2

- Änderung der Deponieverordnung DepV - Artikel 3

- Änderung der Gewerbeabfallverordnung GewAbfV - Artikel 4

Ab dem Inkrafttreten der Mantelverordnung, insbesondere 

der Ersatzbaustoffverordnung, am 01. August 2023 sind im 

Freistaat Sachsen die bundeseinheitlichen gesetzlichen 

Anforderungen dieser Verordnung anzuwenden
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Löst die folgenden bisherigen Normen ab (Auszug):

- LAGA Boden und Bauschutt  

 Z-Werte (Z 0…Z 2)

- SMUL-Erlass (Recyclingbaustoffe Sachsen)

 W-Werte (W 1.1, W 1.2 und W 2)

Gilt nicht für:

- Asphaltuntersuchung (Teererkennung) RuVA-StB 01/05

- Verfüllung von Gruben (Bergrecht, Versatzverordnung)

- Oberboden (BBodSchV)

- Deponieersatzbaustoffe (DepV)

- Deich- und Gewässerbau

- Primärrohstoffe (z.B. aus Sand- und Kiesgruben)
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Untersuchungen nach EBV im Rahmen der 

Baugrunduntersuchung (Planungsphase)

schadstoffcharakterisierend (orientierende Voruntersuchung) zur Erstellung von 

Ausschreibungsunterlagen

- Anzahl Einzelproben / Mischproben, Probemengen u.s.w. ergeben sich durch den 

Erkundungsumfang

- angemessener Aufwand

- Bauleistung kann umfassend und erschöpfend beschrieben werden

- Restrisiko verbleibt

- da die Baugrunderkundung meist viel zeitlichen Vorlauf hat, sind deren Ergebnisse 

(chem. Analytik) zum Zeitpunkt der Bauausführung meist verjährt 

- aber: detaillierte Vorgaben zu Voruntersuchungen in EBV nicht enthalten
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Untersuchungen nach EBV im Rahmen der Bauausführung

deklarierend als Grundlage für die Verwertung auf anderen Baustellen oder die 

Entsorgung, die Ergebnisse der Voruntersuchung verifizierend

- Anzahl Einzelproben / Mischproben, Probemengen u.s.w. gemäß Forderungen EBV

- akkreditierte Untersuchungsstelle für Laboruntersuchungen

- Lager- und Sammelplätze sind erforderlich (Haufwerksbeprobungen)

- In EBV vorgeschriebene Prozeduren bezüglich der Nachweisführung, Dauer der 

Aufbewahrungspflichten sowie der Anzeigepflichten

→ detaillierte Vorgaben in EBV enthalten
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- wenn Grenzwerte an die jeweilige Materialklasse überschritten 

werden, keine Verwertung sondern Deponierung

- Bei Überschreitungen einzelner Parameter kann ein Antrag auf 

Einzelfallentscheidung bei der zuständigen Umweltbehörde auf 

Herabstufung gestellt werden – Entscheidung ist bindend (§21 gem. 

EBV)

- Immer auch die bodenmechanische Eignung von MEB (mineralische 

Ersatzbaustoffe) beachten (Verdichtungsfähigkeit, Tragverhalten, 

Erosionsbeständigkeit …)

- Prüfung/Recherche nach geeigneten Baumaßnahmen zur 

Verwertung
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- Baustellenmassen, welche vor Ort im Rahmen der Baumaßnahme 

wieder eingebaut werden, bedürfen keiner Deklaration (gelten nicht 

als Ersatzbaustoff)

- Frage: Wo liegt der Übergang vom Abfall zum Ersatzbaustoff?

- in EBV vorgeschriebene Prozeduren bezüglich der Nachweisführung, 

Dauer der Aufbewahrungspflichten sowie der Anzeigepflichten 

beachten (für Bodenausbau sowie Bodeneinbau) gelten für den 

verwertbaren Ersatzbaustoff

- nicht verwertbare Massen bleiben Abfall, für dessen 

ordnungsgemäße Entsorgung der Abfallerzeuger verantwortlich bleibt



Planungsgrundsätze

- idealerweise alle Massen vor Ort unterbringen, Massenausgleich 

(bodenmechanische Eignung vorausgesetzt)

- Wenn Überschussmassen anfallen werden, dann Ausschreibung auf 

Grundlage der Ergebnisse der Voruntersuchung (orientierende 

Untersuchung im Rahmen der Baugrunderkundung)

- Entscheidung treffen, ob Überschussmassen deponiert oder einer 

Bodenbehandlung zugeführt werden sollen (vorhandener 

Deponieraum soll nur für nicht verwertbare Abfälle genutzt werden)

- Nachweis der Nichtverwertbarkeit idealerweise bereits im 

Planungsprozess führen





Verwertung von Bodenmaterial auf Deponien

neu ab 01.01.2024:

- Ablagerung von Bodenmaterial nur möglich, wenn dieses nicht verwertet werden kann

- Nichtverwertbarkeit kann chemisch oder bodenmechanisch begründet sein

- Nichtverwertbarkeit ist bei Anlieferung durch den Deponiebetreiber zu prüfen

- Nichtverwertbarkeit ist durch Abfallerzeuger zu dokumentieren

Vorgehensweise bei Deponierung:

(1) EBV-Untersuchung (orientierende Voruntersuchung)

(2) wenn Umweltparameter eingehalten → Prüfung, ob technisch und wirtschaftlich zumutbar

(3) wenn Umweltparameter nicht eingehalten → Deponierung nach Bestimmung der 

überschrittenen Parameter gem. DepV (keine Komplettuntersuchung nach DepV!!)

(4) wenn technisch/wirtschaftlich nicht zumutbar: Einbau in DK 0 (Inertabfall) oder DK I (nicht 

gefährlicher Abfall) bei vorliegender EBV-Untersuchung ohne weitere Analytik möglich

wichtig für Planungsphase:

- Bodengutachter hinzuziehen und Verwertungsmöglichkeiten prüfen, um ggf. die 

Nichtverwertbarkeit frühzeitig nachweisen zu können



Übergangsregelungen

Frage: Es liegt eine Untersuchung nach LAGA vor. Kann diese weiter Verwendung finden?

- Einbau auf Grundlage LAGA-Deklaration seit 01.08.2023 nicht mehr zulässig

- Ausnahme: Es liegt eine projektspezifische, spezielle Genehmigung aus der Zeit vor dem 

16.07.2021 vor (z.B. Planfeststellungsbeschluss)

- LAGA-Deklaration kann als Grundlage für die Annahme in einer Aufbereitungsanlage oder 

Deponie verwendet werden (z.B. zur Feststellung der Charakterisierung oder als Nachweis 

der Nichtverwertbarkeit), wenn dies dem Anlagenbetreiber ausreicht

- im Sinne einer orientierenden Voruntersuchung sind vorliegende LAGA-Untersuchungen 

somit weiter verwendbar

- Arbeitshilfen zur Zuordnung LAGA-Zuordnungswerte / EBV-Klassen liegen vor



Quelle: Erlass zur Regelung des Übergangs LAGA – EBV im Land Brandenburg



Ersatzbaustoffverordnung EBV, Stand 09.07.2021

Gilt für folgende Baustoffe (Auszug):

- Bodenmaterial und Baggergut   BM / BG

- Recyclingbaustoffe (z.B. Beton-RC) RC

- Differenzierung

bis 10 % Bauschutt:  Boden/Baggergut     BM/BG

10…50 % Bauschutt BM/BG mit Fremdbestandteilen BM/BG-F

>50 % Bauschutt  Recycling-Baustoff     RC

→ Fortschritt gegenüber LAGA, besonders bezüglich von Gemischen
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Untersuchungsprogramm und Grenzwerte RC-Baustoff

Anlage 1, 

Tabelle 1
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Untersuchungsprogramm und Grenzwerte Bodenmaterial/Baggergut

Anlage 1, 

Tabelle 3
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Untersuchungsprogramm und Grenzwerte Bodenmaterial/Baggergut

Anlage 1, 

Tabelle 3
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Praxisbeispiel Boden BM



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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